
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 1. Juli 2014 müssen die Hersteller von Aluminium-Tragwerken gemäß der EU-Bauprodukten-
verordnung nach DIN EN 1090-1 zertifiziert sein und Statiken nach DIN EN 1999-1-1 vorweisen können! 

Unsere Produktion ist vorschriftsmäßig nach DIN EN 1090 zertifiziert. 

Entsprechend stellen wir Leistungserklärungen mit Statiknachweis aus, denn auch für die 
Unterkonstruktionen von Lichtfirsten muss ein Nachweis für die Bemessung nach Eurocode 9 der                             
DIN EN 1999-1-1 unter Berücksichtigung der DIN EN 1090-3 vorliegen. 

Auf Wunsch erhalten Sie für Ihren Müller Licht- und Lüftungsfirst einige Tage nach Auftragserteilung die 
Bemessung und Konstruktion der Aluminiumtragwerke nach DIN EN 1999-1-1:2007 + A1:2009 + 
A2:2013 “Eurocode 9“. 

Die Bemessung für Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten erfolgt nach DIN EN 1991-1-1 „Eurocode 1“, 
die allgemeinen Einwirkungen der Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3 „Eurocode 1“ und der 
Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 „Eurocode 1“. 

Für die Firste Deluxe Agrar Typ Stall, Deluxe Agrar Typ Halle, Deluxe Cavallo, Deluxe compact und 
Sunlight ist diese bis 400 cm Öffnungsbreite, 25° Dachneigung und den nachfolgend angegebenen 
Einwirkungen kostenlos. 

Die Rahmenkonstruktion der Müller Licht- und Lüftungsfirste ist standardmäßig für folgende Schnee-                    
und Windlasten ausgelegt: 

Schnee: Schneelastzone 2a mit 1,06 kN/m² und die außergewöhnliche Einwirkung „Norddeutsche 
Tiefebene Schneelastzone 2 mit 0,85 kN/m² x 2,3 = 1,955 kN/m² wird mit berücksichtigt. 

Wind:  Windlastzone 4; Kategorie Binnenland mit 0,95 kN/m². 
 
 
 


